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Haushaltssatzung des Schulverbands 

-MITTELSCHULE OSTERHOFEN- 

LANDKREIS DEGGENDORF 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024 
 

 

Auf Grund von Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40  

Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der 

Gemeindeordnung (GO) erlässt der Schulverband Mittelschule Osterhofen folgende Haushalts-

satzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt 

 

im VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 595.300,00 € 

und    

im VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 59.000,00 € 

ab.    

 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorge-

sehen. 

 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

I. Schulverbandsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 470.400,00 € fest-

gesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes um-

gelegt (Verwaltungsumlage). 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 

Stand vom 01. Oktober 2023 auf 241 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.951,8672 € festgesetzt. 

 

4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 

beansprucht. 

 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

 

§ 7 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

 

Osterhofen, den 11.April 2024 

 

 

SCHULVERBAND MITTELSCHULE OSTERHOFEN 

 

 

 

 

 

gez. 

 

Siegfried Lobmeier 

Stellvertretender Schulverbandsvorsitzender 
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BEKANNTMACHUNG 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2022 

des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 

 

1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.12.2023 den geprüften Jahresab-

schluss 2022 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZTS Plattling für das Wirtschafts-

jahr 2022 fest. Der Jahresgewinn in Höhe von 1.695.206,96 € wird auf neue Rechnung vor-

getragen. 

 

2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2022 ge-

prüft und folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (auszugsweise) erteilt: 

 

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und 

Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling - bestehend aus der Bilanz zum 

31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 so-

wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs des Zweckver-

bandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling für das 

Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen 

wir nach § 7 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV: 

 

 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 

den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

  

Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandun-

gen. 

 

 München, 28.07.2023 

 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband; Helmut Wiedemann,Wirtschaftsprüfer 

 

3. Der Jahresabschluss 2022 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 13.05.2024 

bis 24.05.2024 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes, Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Plattling, 08.03.2024 

Zweckverband für Tierkörper- und 

Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

gez. 

Bernd Sibler, Verbandsvorsitzender und Landrat 
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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

 

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie 

der Art. 63 ff. GO hat die Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring folgende Haushaltssatzung 

erlassen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 GO i.V. mit Art. 10 Abs. 1 VGemO bekanntge-

macht wird: 

 

 

I. 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt  

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                1.060.380 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                                                     82.021 € 

ab. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen sind nicht vorge-

sehen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

(1) Verwaltungsumlage 

 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzie-

rung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf     

865.659 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden 

bemessen. 

 

2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach 

dem Stand vom 30.06.2023 auf 4.465 Einwohner festgesetzt. 

 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 193,88 € festgesetzt. 
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(2) Investitionsumlage 

 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 

 

§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 10 VGemO, i.V. mit Art. 67 und 71 GO geneh-

migungspflichtigen Teile. 

 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten Bekanntmachung einer  

Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring,  

Niederpöring 23, 94562 Oberpöring während der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich zur 

Einsichtnahme bereit (Art. 10 Abs. 2 VGemO i.V.m. Art. 40 Abs. 1, Art.26 Abs. 1 Satz 1 

KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, § 4 BekV). 

 

 

 

 

Niederpöring, den 17.04.2024 

 

Verwaltungsgemeinschaft Oberpöring 

 

gez. Schmid 

Gemeinschaftsvorsitzender 
  



70 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

des Schulverbandes Mittelschule Plattling 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

 

 

Aufgrund der Art. 9 des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes – BaySchFG - , Art. 40 Abs. 1 

KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende 

Haushaltssatzung: 

 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt, 

er schließt  

 

im Verwaltungshaushalt  

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 753.100,00 Euro 

 

und  

 

im Vermögenshaushalt  

 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 362.500,00 Euro 

 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen. 

 

§ 4 

 

 

1. 

 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 684.950,-- Euro 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 

umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 

 

2. 

 

Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 327 Verbandsschüler festgesetzt. 

 

 

3. 
 

Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.094,65 Euro festgesetzt. 
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4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 227.500,-- Euro 

festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 

umgelegt (Investitionsumlage). 

 

5. Der Berechnung der Investitionsumlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01. 

Oktober 2023 mit insgesamt 327 Verbandsschülern zu Grunde gelegt. 

 

6. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 695,72 Euro festgesetzt. 

 

 

§ 5 

 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden 

nicht beansprucht. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

II. 

 

Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt während des ganzen Jahres in der Stadtverwal-

tung Plattling, Kämmerei (ZiNr. E 1.13), Preysingplatz 1, 94447 Plattling zu den allgemeinen 

Geschäftsstunden bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffent-

lich zugänglich zur Einsichtnahme aus (§ 4 Bekanntmachungsverordnung, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 

BaySchFG i.V.m. Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO). 

 

 

 

Plattling, 23.04.2024  

 

gez. 

 

 

Hans Schmalhofer 

Schulverbandsvorsitzender 
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 

 

 

Name der Übung: 

Black Scorpion – Durchschlage Übung (gruppenweise)  

 

Zeit: 

13.05.2024 bis 16.05.2024 

 

Übungsraum: 

Nördliche Grenze: Waldstück LOZENDORF – KONZELL – RATTENBERG – B85 – 

PERASDORF 

Ostwertige Grenze: B11 – PERASDORF – DEGGENDORF 

Westliche Grenze: B20 – KIRCHROTH – LOTZENDORF 

Landkreise: STRAUBING – BOGEN - DEGGENDORF 

 

Schwerpunkte der Übung: 

 

 

Raum/Ortm voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

Nördliche Grenze: Waldstück LOZENDORF – KONZELL – RATTENBERG – B85 – 

PERASDORF 

Ostwertige Grenze: B11 – PERASDORF – DEGGENDORF 

Westliche Grenze: B20 

 

Gesamtstärke der Truppe:  

80 Soldaten, 8 Fahrzeuge, 8 Radfahrzeuge 

 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 

 

 

Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

 

NET 131900Bmay24: Aussetzen der Gruppen bei 33U UQ 41105 20354; im Anschluss  

                                    Durchschlagen zum Versteck 

NLT 140700Bmay24: Beziehen Versteck durch Gruppen bei 33U UQ 36206 25832 

                                     Leben im Versteck bis Einbruch Dunkelheit: 142044Bmay24 

NET 142044Bmay24: Durchschlagen zum Aufnahmepunkt bei 33U UQ 30848 33081 

NET 150700Bmay24: Aufnahme durch Feldposten der Gruppen; 

                                    Aufnahme letzte Gruppe: 151200 Bmay24 

Details mit Übersicht können der Anlage entnommen werden. 
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Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf 

die Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zu-

widerhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als 

Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie 

die Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben – Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die 

ausländischen Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 

Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der 

Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

 

 

Deggendorf, den 10.04.2024 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

 

 

Dr. Becker 

Regierungsdirektorin  
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftloserklärung 

 
 

 

 

 

Die Sparkassenbücher 

 

 

 

 

Nr. 3785028337 

Nr. 3782363240 

Nr. 3783063203 

 

 

 

 

werden gem. Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

Deggendorf, 08.04.2024; 15.04.2024; 24.04.2024 

 

 

Sparkasse Deggendorf 

 

 


